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Eine Gefangenengewerkschaft fordert die Rente für Strafgefangene 

Keine Rente für Knackis
Von Peter Nowak

Strafgefangene in Deutschland müssen hinter Gittern arbeiten. Einen
Rentenversicherungsanspruch erhalten sie dadurch jedoch nicht. Eine
Gefangenengewerkschaft will das ändern.

Angesichts von Niedriglöhnen und prekären Arbeitsverhältnissen droht vielen Menschen
die Altersarmut. In einer Gesellschaft, in der viele Menschen von der Lohnarbeit nicht
mehr leben können, reicht auch die Rente allerhöchstens zum Sterben. Tausenden
Menschen, die oft über Jahre gearbeitet haben, ist schon heute die Altersarmut sicher. Es
handelt sich um Strafgefangene. Sie werden noch immer nicht in die Rentenversicherung
einbezogen. Dabei sah das 1977 von der damaligen sozialliberalen Koalition beschlossene
Strafvollzugsgesetz genau das ausdrücklich vor. Doch bis heute wurde dieses Gesetz nicht
erlassen. Die Bundesregierung hat bereits 2011 die Gründe klar benannt: »Die
aufgeschobene Inkraftsetzung der Regelungen im Strafvollzugsgesetz beruht im
Wesentlichen auf finanziellen Vorbehalten der Bundesländer, welche die Beiträge zur
Sozialversicherung übernehmen müssten. Die Vorbehalte bestehen unverändert.«
Das zeigte sich erneut, als sich vor zwei Wochen die Justizminister der Länder zu ihrer
turnusmäßigen Herbstkonferenz in Berlin trafen. Mit einer Einbeziehung der Gefangenen in
die Rentenversicherung befassten sich die Minister nicht. »Es ist skandalös, wie
schleppend das grundrechtliche Anliegen der arbeitenden Strafgefangenen, in das
Rentensystem einbezogen zu werden, behandelt wird«, so Martin Singe von der
»Arbeitsgruppe Strafvollzug« im »Komitee für Grundrechte und Demokratie«. Die
Organisation setzt sich seit Jahren für die Rechte von Gefangenen ein.

Bereits vor einigen Monaten richtete das Komitee an sämtliche Länderjustizminister ein
Schreiben, in der die Einbeziehung der Gefangenen in die Rentenversicherung angemahnt
wird. Aus den Antwortbriefen wird deutlich, dass es sowohl bei CDU und CSU als auch bei
der SPD noch immer entschiedene Gegner dieser sozialen Gleichbehandlung gibt. Zu
denen gehört auch die Justizministerin von Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk. Die
Politikerin des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW), der Partei der dänischen
Minderheit, die gemeinsam mit SPD und Grünen in dem Bundesland regiert, behauptet in
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dem Schreiben an das Grundrechtekomitee, eine Einbeziehung in die Rentenversicherung
würde für die meisten Gefangenen keine Auswirkungen auf die Reintegration in die
Gesellschaft haben. Wenn es doch welche gäbe, seien die Gefangenen selber schuld, so
die Logik der Ministerin. Soweit es tatsächlich zu finanziellen Auswirkungen durch die
Nichteinbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung komme, handle es sich »um eine
Folge einer vorangegangenen eigenverantwortlichen – wenn auch strafrechtlich
sanktionierten – Lebensführung der Strafgefangenen«, welche dem Betroffenen und nicht
dem Staat zuzurechnen sei, schrieb Spoorendonk.
Auch das von SPD und Grünen regierte Rheinland-Pfalz gehört weiterhin zu den Gegnern
einer Einbeziehung der Strafgefangenen in die Rentenversicherung. Dabei verschweigt
das zuständige Ministerium die Gründe nicht, mit denen die Altersarmut von Tausenden
von Menschen in Kauf genommen wird. »Nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen
Ministeriums der Justiz würde eine solche Rentenversicherungspflicht nicht zu einer
wirkungsvollen Verbesserung der sozialen Absicherung führen. Im Gegenzug würde das
Land Rheinland-Pfalz jedoch zur Finanzierung der Rentenversicherungsbeiträge mit
entsprechenden Kosten belastet werden.«

Eine solch ignorante Haltung können sich die Politiker auch deshalb leisten, weil es bis auf
das Grundrechtekomitee kaum Gruppen gibt, die sich für gleiche soziale Rechte für
Gefangene einsetzen. Das war in den siebziger Jahren noch anders. Damals galt auch
unter Juristen und Kriminologen die Devise »Resozialisierung statt Strafe«, auf breiter
Front wurden soziale Rechte für Strafgefangene gefordert. Im Jahr 1975 gab es in Bielefeld
eine Tagung unter dem Titel »Die Gewerkschaften und die soziale und ökonomische
Situation der Strafgefangenen und Entlassenen«. Die auf der Konferenz gehaltenen Reden
finden sich in dem von Klaus Lüdersen, Karl F. Schumann und Manfred Weis im Suhrkamp-
Verlag herausgegebenen Band »Gewerkschaften und Strafvollzug«, der nur noch
antiquarisch erhältlich ist.
40 Jahre nach der Tagung hat sich eine Gefangenengewerkschaft/bundesweite
Organisation (GG/BO) gegründet, deren zentrale Forderungen die Einbeziehung der
Strafgefangenen in die Rentenversicherung und in den Mindestlohn sind (Jungle World
2/2015 und 21/2015). Diese Forderungen artikulierte die GG/BO auch am Rande der
Justizministerkonferenz vor zwei Wochen. Es müsse endlich Schluss sein mit den
»vorwilhelminischen Arbeitsverhältnissen« mitten in Deutschland, erklärte GG/BO-
Sprecher Oliver Rast.
Die Umsetzung einer bereits vor 38 Jahren im Bundestag beschlossenen Regelung wird
auch von dem Engagement der Betroffenen abhängen. Die GG/BO wächst schnell, sie hat
bereits über 800 Mitglieder. Dabei beschränken sich die Kollegen hinter Gittern nicht auf
die Mitgliedschaft. In der JVA Butzbach haben Gewerkschaftsmitglieder eine Petition unter
dem Motto »Volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern« verfasst. Neben der Einbeziehung
in die Rentenversicherung und dem Mindestlohn fordern sie die Abschaffung des
Arbeitszwangs im Gefängnis. Sollte die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann
(CDU) bis zum 1. Dezember nicht zu Verhandlungen bereit sein, wollen mehrere
Gewerkschaftsmitglieder in der JVA Butzbach für diese Forderung in den Hungerstreik
treten.
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